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Armin-Ernst Buchrucker

Rechtfertigung und Heiligung
in Melanchthon pologıa Augustana

Der nachfolgende Beıtrag wurde als Referat IM Rahmen des Interna-
tionalen Kongresses fÜr Lutherforschung In Heidelberg VO. his

August 1997 gehalten. Für den FYTUC. In den LUTHERISCHEN BEI-
1st UTC Anmerkungen und eın aktuelles Nachwort des Ver-

Jassers erweıtert worden.

Unter den Schrıiıften, In denen sıch Melanc  on der rage nach dem
Verhältnıs VO Rechtfertigung und Heilıgung außert, nımmt eine besondere
ellung eın se1ıne AUGUSTANA (APOL) dıe den ehr-

verpflichtenden Bekenntnisschrıiften der Evangelisch-lutherischen Kırche DC-
hört

S1e i1st nıcht ınfach „Auslegung“ der CONFESSIO AUGUSTANA CA)
WOSCHCH schon ihr Name sprechen würde , sondern ‚„Verteidigun  ‚6. der

gegenüber der VON den römisch-katholischen Gegnern, den „Altgläu-
bigen”, iın der CONFUTATIO vorgetlragenen 1derlegung der 7Zwischen

und APOL 1e2 also die CONFUTATIO
Melanc  on zıti1ert in selner POL dıie CONFUTATIO wen1g und

eıne umfassende wissenschaftstheologische Auseinandersetzung mıt iıhr
nıcht. Nur be1 SCNAUCIT Kenntn1i1is der CONFUTATIO we1ß IMNal, welchen
tellen dıie POL auf S1e ezu nımmt.

hre Nomenklatur War ,,Responsio"/„Erwiderung“‚ dann erst

‚„„‚Confutatio‘‘/,, Widerlegung  ..
Der Weg VO  z der ZUT POL ist ein verhältnısmäßıg normaler: ach

Verlesung der in ugsburg VOT dem Kaiser und den Reichsständen
schlossen sıch etwa Ü katholische Theologen eiıne „Alt-
gläubige” Erwiderungsschrift verfassen.

Ihr erster Entwurf hatte den fünffachen Umfang der selbst Ihre erle-
SUuNg hätte 12 tunden In Anspruch genommen.’

Es folgte ein zweıter Entwurf, dıe sogenannte ‚„Catholıca Respons10’,
eiıne stark polemiısche Arbeıt Der Kaiser fand diese ‚„Catholıca Respons10 ”
als y9- gehäss1ıg” und verweigerte die Annahme

ach dem Julı 530 setzte e1in völlıger Neubegıinn der 1derlegungs-
arbeıten ein Ihr rgebnıs Wal eine Textfassung, die sıch Sstreng den ext
der 16 die sogenannte ‚„„‚Confutatıo der Confess10 Augustana’”. S1e be-

die en gemeiınsame „altgläubıge Glaubensüberzeugun  © und WIEeES
Außerungen, die der theologischen Erkenntnis der „„alten Kırche"“ N-
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standen. euü1ic zurück. Der lon dieser ‚„„‚Confutatıo" WAar keiner Stelle
verletzend! IDIe Lutheraner werden ermahnt und ZUT Umkehr gebeten!

Die bleibende Gültigkeıit der altgläubıgen ehre,; auftf der 11a natürlıch 1N-
sıstierte, wurde uUurc Verwelise auf dıie Heılıge chrıft und dıe Iradıtion der
alten Konzılıen ITund damıt dıie Argumentationsbasıs wesentlich
verbreıtert.

Iiese orm der CONFUTATIO wurde 19100081 dem Kalser vorgelegt!
Immenkötter bemerkt dazu: „Die (onfutatıo gab sıch In der endgültigen

Fassung somıt als offızıelle altkırchliche Lehre Im Vor- und Nachwort be-
kannte der Kalser, daß 8 sıch diese Te nach reiflicher Prüfung eigen
emacht habe und erinnerte dıie Zuhörer die i1hm VOIN (Gjott übertragene
Aufgabe, als Vogt und Beschirmer der Christenheit über Annahme und Ver-
breitung cdeser als genumn christlich erkannten TE wachen.‘‘“

In deutscher Sprache verfaßt Uriginaltext), sollte S1e OMNMzZ1e
August 530) verlesen werden. Gleichzeıitig, die orderung des Kaılsers,
mußte der lateinısche ext In sachlıcher Übereinstimmung mıt dem deut-
schen rıg1na eingereıicht werden.

Leılider entschlossen sıch dıe „Altgläubigen“ nıcht eiliner aldıgen
Drucklegung der CONFUTATIO, Was iıhrer Publıizıität bIs heute geschadet
hat

Am September 530 proklamıerte Kalser arl seinen ‚ersten
Reichstagsabschied In ezug auftf den Glauben‘‘ Darın wırd die als „mıt
m TUnN! wıderlegt und abgelehnt“ hingestellt; ihre nhänger sollen sıch
In en noch strıttiıgen Fragen bIis ZU 15 prı des folgenden Jahres mıiıt
der chrıstliıchen rche, der päpstlıchen Heılıgkeıt, Seıiner Katiserlichen Ma-
Jestät und den anderen Kurfürsten, Fürsten und gemeınen tänden des eı1l1ı-
SCH Römischen Reıiches“ verein1gen.

Diıie lutherischen Stände ehnten diesen Reıichstagsabschied ab und über-
reichten ZUT Begründung iıhrer diesbezügliıchen Haltung ein xemplar der

des Melanc  On, dessen Annahme der Kalser verweı1gerte! HBr
konstatlierte erneut die als häretisch, we1l ihre TEe aus chrift und Ira-
dıtıon mıt (ründen wıderlegt Se1 Am November 530 erfolgte der
endgültige Reichstagsabschied.*

Es ist also VOoON der aC her unumgänglıch, 1mM Kontext mıt Melanch-
thons Aussagen 1n der POL berücksichtigen, Was dıe CONFUTATIO

Herbert Immenkötter, Der Reichstag ugsburg und die Confutatıo,
In diesem /Zusammenhang muß uch berücksichtigt werden, daß (a eine kritische Edıtion
der CONFUTATIO DIS 9’/9 überhaupt N1IC gegeben hat, nämlıch ihres deutschen Textes,
In der FOorm, WIe VOT den versammelten Reıichsständen ZuUur Verlesung kam, mıiıt
der entsprechenden lateinıschen Übersetzung, die dem Kaliserhof vorgelegen hat.
In dıe Ausgabe der Evangelisch-Ilutherischen Bekenntnisschriften ist dıe CONFUTATIO
verbotenus nıcht aufgenommen worden; lediglich wırd 1er und da auf einıge Artıkel ezug

Der CO  "TATIO-Text findet sıch bel Herbert Immenkötter, Der Reıichstag
ugsburg140  Armin-Ernst Buchrucker  standen, deutlich zurück. Der Ton dieser „Confutatio‘®‘ war an keiner Stelle  verletzend! Die Lutheraner werden ermahnt und zur Umkehr gebeten!  Die bleibende Gültigkeit der altgläubigen Lehre, auf der man natürlich in-  sistierte, wurde durch Verweise auf die Heilige Schrift und die Tradition der  alten Konzilien untermauert und damit die Argumentationsbasis wesentlich  verbreitert.  Diese Form der CONFUTATIO wurde nun dem Kaiser vorgelegt!  Immenkötter bemerkt dazu: „Die Confutatio gab sich in der endgültigen  Fassung somit als offizielle altkirchliche Lehre. Im Vor- und Nachwort be-  kannte der Kaiser, daß er sich diese Lehre nach reiflicher Prüfung zu eigen  gemacht habe und erinnerte die Zuhörer an die ihm von Gott übertragene  Aufgabe, als Vogt und Beschirmer der Christenheit über Annahme und Ver-  breitung dieser als genuin christlich erkannten Lehre zu wachen.‘?  In deutscher Sprache verfaßt (= Originaltext), sollte sie offiziell am 3.  August 1530 verlesen werden. Gleichzeitig, so die Forderung des Kaisers,  mußte der lateinische Text in sachlicher Übereinstimmung mit dem deut-  schen Original eingereicht werden.  Leider entschlossen sich die „Altgläubigen‘“ nicht zu einer baldigen  Drucklegung der CONFUTATIO, was ihrer Publizität bis heute geschadet  hat  Am 22. September 1530 proklamierte Kaiser Karl V. seinen „ersten  Reichstagsabschied in bezug auf den Glauben“. Darin wird die CA als „mit  gutem Grund widerlegt und abgelehnt“ hingestellt; ihre Anhänger sollen sich  in allen noch strittigen Fragen bis zum 15. April des folgenden Jahres ,,  mıt  der christlichen Kirche, der päpstlichen Heiligkeit, Seiner Kaiserlichen Ma-  jestät und den anderen Kurfürsten, Fürsten und gemeinen Ständen des Heili-  gen Römischen Reiches“ vereinigen.  Die lutherischen Stände lehnten diesen Reichstagsabschied ab und über-  reichten zur Begründung ihrer diesbezüglichen Haltung ein Exemplar der  APOLOGIE des Melanchthon, dessen Annahme der Kaiser verweigerte! Er  konstatierte erneut die CA als häretisch, weil ihre Lehre aus Schrift und Tra-  dition mit guten Gründen widerlegt sei. Am 19. November 1530 erfolgte der  endgültige Reichstagsabschied.?  Es ist also von der Sache her unumgänglich, im Kontext mit Melanch-  thons Aussagen in der APOL zu berücksichtigen, was die CONFUTATIO  Herbert /mmenkötter, Der Reichstag zu Augsburg und die Confutatio, S. 29  In diesem Zusammenhang muß auch berücksichtigt werden, daß es eine kritische Edition  der CONFUTATIO bis 1979 überhaupt nicht gegeben hat, nämlich ihres deutschen Textes,  in der Form, wie er vor den versammelten Reichsständen zur Verlesung kam, zusammen mit  der entsprechenden lateinischen Übersetzung, die dem Kaiserhof vorgelegen hat.  In die Ausgabe der Evangelisch-lutherischen Bekenntnisschriften ist die CONFUTATIO  verbotenus nicht aufgenommen worden; lediglich wird hier und da auf einige Artikel Bezug  genommen. Der CONFUTATIO-Text findet sich bei Herbert Immenkötter, Der Reichstag zu  Augsburg ... S. 44-100. Danach wird zitiert.4-10I Danach wırd zıtlert.



141Rechtfertigung UNMi Heiligung
fixıiert Im 1NDlıc darauf verteidigte Melanc  on dıe Artıkel

der CAP

Be1l dem ema „Rechtfertigung und Heılıgung in Melanchthons polo-
g1a Augustana” dürfte 65 In erster Linıe darum gehen, aufzuze1gen, WIe sıch
dıe Rechtfertigung 1m en des Gerechtfertigten auswirkt! Der Haupttenor
der Untersuchung 1e2 also nıcht auf der Rechtfertigung, sondern auf der

Heiligung, der rage nach dem Gehorsam, dem VOT (jott en
des Gerechtfertigten, seinen erken

SO wenıgstens fasse ich me1lne Darlegungen auf.
Dazu muß zunächst SanZ urz auf das eingegangen werden, Was die „„Alt-

gläubigen” ZU Rechtfertigungsartikel der in der CONFUTATIO SC-
antwortet en

.„„Daß 1mM vierten Artıkel die Pelagıaner verdammt werden, dıe gemeint haben,
da der Mensch AaUus eıgenen Kräften, hne Gnade (jottes das ewıige Leben
verdiıenen könne, ist gutzuheißen. [)as ist christlich und stimmt mıt den en
Konzılıen übereıln. Davon g1bt uch dıe Heılıge Schrift Zeugn1s. Wenn
ber jemand in dA1esem Artıkel dıe Verdienste der Menschen, dıe durch Be1-
stand der göttlıchen (Gnade geschehen, verwirft, kann cdies nıcht zugelassen
werden. Denn diese Lehre ist manichäisch und nıcht christlıch. Wer dıie
Verdienstlichkeıit HEISGIGE Werke ablehnt, handelt nämlıch dıe Heılıge
Schrift.141  Rechtfertigung und Heiligung  zuvor fixiert hatte. Im Hinblick darauf verteidigte Melanchthon die Artikel  der CA!*  Bei dem Thema „Rechtfertigung und Heiligung in Melanchthons Apolo-  gia Augustana““ dürfte es in erster Linie darum gehen, aufzuzeigen, wie sich  die Rechtfertigung im Leben des Gerechtfertigten auswirkt! Der Haupttenor  der Untersuchung liegt also nicht auf der Rechtfertigung, sondern auf der  Heiligung, der Frage nach dem neuen Gehorsam, dem vor Gott neuen Leben  des Gerechtfertigten, seinen guten Werken.  So wenigstens fasse ich meine Darlegungen auf.  Dazu muß zunächst ganz kurz auf das eingegangen werden, was die „Alt-  gläubigen‘“ zum Rechtfertigungsartikel IV der CA in der CONFUTATIO ge-  antwortet haben:  „Daß im vierten Artikel die Pelagianer verdammt werden, die gemeint haben,  daß der Mensch aus eigenen Kräften, ohne Gnade Gottes das ewige Leben  verdienen könne, ist gutzuheißen. Das ist christlich und stimmt mit den alten  Konzilien überein. Davon gibt auch die Heilige Schrift Zeugnis. ... Wenn  aber jemand in diesem Artikel die Verdienste der Menschen, die durch Bei-  stand der göttlichen Gnade geschehen, verwirft, kann dies nicht zugelassen  werden. Denn diese Lehre ist manichäisch und nicht christlich. Wer die  Verdienstlichkeit unserer Werke ablehnt, handelt nämlich gegen die Heilige  Schrift. ... In diesem Artikel bekennen aber alle Christgläubigen, daß unsere  Werke allein aus sich selbst nicht verdienstlich sind; vielmehr macht sie Got-  tes Gnade verdienstlich für das ewige Leben.“  Und im V. Artikel der CONFUTATIO (Das kirchliche Amt) wird dazu er-  gänzend festgestellt:  „Daß hier vom Glauben die Rede ist, kann zugelassen werden - doch so, daß  nicht vom „Glauben allein“, wie etliche nicht richtig lehren, gesprochen wird,  sondern von dem Glauben, der durch die Liebe wirkt, wie der hl. Paulus an  die Galater geschrieben hat (Gal 5,6). Denn in der Taufe wird nicht allein der  Glaube, sondern zugleich auch die Hoffnung und die Liebe eingegossen.“  Der Satz „daß unsere Werke allein aus sich selbst nicht verdienstlich  sind“ ist recht schillernd und könnte bei oberflächlicher Interpretation im  Sinne der Bekenner von Augsburg ausgelegt werden.  Mit „unsere Werke allein aus sich selbst“ sind aber die Werke des Men-  schen gemeint, die ausschließlich seine Werke sind und zunächst mit der  göttlichen Gnade in keinerlei Kontakt stehen. Es sind die Werke des Men-  schen „nach dem Fall“! Sie reichen nicht aus zur Erlangung des Heils! Sie  sind aber auch nicht gänzlich negativ. Weil sie zu schwach sind, bedürfen sie  4 Wahrscheinlich hatte  Melanchthon erst Ende Oktober 1530 eine Abschrift der  CONFUTATIO, die die Gesandten der Stadt Nürnberg auf dem Reichstag zu Augsburg an-  gefertigt hatten, erhalten. Der Beginn von Melanchthons Arbeiten zur APOL lag wahrschein-  lich im August 1530, ihre Herausgabe im Druck erfolgte allerdings erst Ende April/Anfang  Mai 1531.In dAesem Artikel bekennen aber alle Christgläubigen, daß uNseICc

er alleın AUS sıch selbst nıcht verdienstlich sSind:; vielmehr macht 1E (jot-
(es (nade verdienstlich für das ew1ige en  _-

Und 1m Artıkel der CONFUTATIO Das kirchliıche mt) wıird dazu C1I-

änzend festgestellt:
„Daß 1er VO CGlauben dıe ede ist, kann zugelassen werden doch S
nıcht VO „„‚Glauben alleın', WIe etlıche nıcht richtig lehren, gesprochen wird,
sondern VO  — dem Glauben, der durch die TLiebe wirkt, WI1Ie der hl Paulus
dıie (jalater geschrıeben hat (Gal 5,6) Denn in der autTtfe wırd nıcht alleın der
Glaube, sondern zugleich uch dıie Hoffnung und dıe Liebe eingegossen. ”

Der Satz ‚„„‚daß UNSeIC er alleın AUuS sıch selbst nıcht verdienstlich
SINd““ ist recht schillernd und könnte be1 oberflächlıcher Interpretation 1m
Sinne der Bekenner VON ugsburg ausgelegt werden.

Mıt „UNSCIC er alleın aus sich selbst“ sınd aber die er des Men-
schen gemeınt, dıe ausschließlic seine er sınd und zunächst mıt der
göttlıchen na In keinerle1 Kontakt stehen. Es sınd die er des Men-
schen „nach dem Fall‘‘! S1e reichen nıcht Aaus ZUur1 Erlangung des Heils! S1ie
sSınd aber auch nıcht gänzlıc negatıv. Weıiıl s1e chwach sınd, bedürfen S1e

Wahrscheinlich hatte Melanchthon TSL Ende Oktober 530 ıne Abschrift der
CONFUTATIIO, dıe die Gesandten der Nürnberg auf dem Reichstag ugsburg
gefertigt hatten, erhalten Der Begıinn VO!]  —; Melanchthons TDeıten ZUT POL lag wahrscheıin-
iıch 1m August 15350 ihre Herausgabe 1m mIC erfolgte allerdings erst Ende Apriıl/Anfang
Maı AA
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des ‚„‚Beıistandes der göttlıchen nade  .. In Verbindung damıt sınd S1e VOCI-

dıenstlıch, ohne S1e ‚alleın aus sıch ]bst‘‘) sınd S1e O® nıcht.?
ach Mhesen notwendıgen Vorbemerkungen wenden WITr Uulls MUN dem A

V1 der POL L, den N Uulls In der Hauptsache geht HBr steht 1M
Kontext mıt VI und CONFUTATIO VI

VI lautet in selnen entschei1denden Passagen:
‚„„De OVa ODOEedientl1a.
Item docent, quod fiıdes 1la debeat bonos fructus DaAICIC el quod Oporteat
bona D mandata Deo facere propter voluntatem Den, 11011 ut confidamus
PCI Lustiıfiıcatiıonem Deo merer/]1. Nam rem1ss10 peccatorum l
lustificatıo fıde apprehenditur.
Vom ehNhorsam
uch wırd gelehrt, dal solcher Glaube gute Frucht und gule Werk bringen
soll und daß I1a mMUSsse gule er (un, allerle1, oft geboten hat,
Gottes Wıllen, doch nıcht auf solche Werk vertrauen, dadurch nad für
Oft verdienen. Denn WIr empfahen Vergebung der Uun! und Gerechtig-
keıt durch den (Glauben Christum

Unter „NCUCIN Gehorsam“‘ versteht VI dıe er des Gerecht-
fertigten als Früchte des aubDens Anders ausgedrückt: Iie Heılıgung des
Gerechtfertigten 1n Gehorsam.

DIie Antwort der CONFUTATIO darauf lautet:
„„Dal 1im sechsten Artıkel erklärt wird, Sso der Glaube gute Früchte T1IN-
SCNH, INnag ANZCNOMME: werden; enn der Glaube hne er ist tot (Jak
2.20) Und dıe Schrift ermahnt uns und ordert Uulls auf Wer-
ken Weıl S1e Un ber In demselben Artıkel dıe Rechtfertigung .„alleın dem
Glauben‘‘ zuschreiben, ann diıes NIC| zugelassen werden. Das ware
die Wahrheit des Evangelıiums, das dıe Werke keiner Stelle ausschließt
Paulus Sagl Sanz deutlich Preıis und hre und Frıede sSe1 einem Jeden. der da
(CGutes {[uf (Röm 2,10)

Artıkel der CONFUTATIO geht darauf nochmals besonders ein Er verwirft die refor-
matorische Behauptung, „daß nämlıch die uten er‘' Vergebung der Sünden nıcht verdie-
nen  ; Damit wırd pOosIıtiv gesagt gule er! verdiıenen Vergebung der Sünden. Te1NC steht
das In verbindung mıt dem Satz dUus CONFUTATIO „vielmehr MmMac! SIe die nade
(jottes verdienstlich für das ewıige en  e und mıt dem Satz Adus Artıkel ‚„hilermit VCI-
achtet nıemand das Verdienst Christi, sondern WIr WIissen, daß uUNseTe er!] selbst alleın
nıcht verdienstlich sınd, SEe1I enn Adus der Kraft des Verdienstes des Leidens Christi‘‘
Die merıta Christi und die menschlıchen meriıitoria werden also unmıittelbar miıteinan-
der verbunden. {Iiener‘ des Menschen en eine unmıiıttelbare Heilsrelevanz: SIE
sınd VON satısfaktorischem und merıtorischem Wert
Vgl azu CONFUTATIO S n ist eiıne ir ge Annahme, WEeNNn gesagt wırd, daß die
Menschensatzungen, die ZUT Versöhnung Gottes und Genugtuung für dıe un! eingeführtSINd, das Evangelium verstoßen .“
CONFUTATIO VIL ) 9 daß das klösterliche en eWw1ges en fördert und verdient,
WEeNN 65 [1UT aANSCMESSCH gehalten wırd142  Armin-Ernst Buchrucker  des „Beistandes der göttlichen Gnade‘“. In Verbindung damit sind sie ver-  dienstlich, ohne sie („allein aus sich selbst‘“) sind sie es nicht.®  Nach diesen notwendigen Vorbemerkungen wenden wir uns nun dem Ar-  tikel VI der APOL zu, um den es uns in der Hauptsache geht. Er steht im  Kontext mit CA VI und CONFUTATIO VI.  CA VT lautet in seinen entscheidenden Passagen:  „De nova oboedientia.  Item docent, quod fides illa debeat bonos fructus parere et quod oporteat  bona opera mandata a Deo facere propter voluntatem Dei, non ut confidamus  per ea opera iustificationem coram Deo mereri. Nam remissio peccatorum et  justificatio fide apprehenditur...  Vom neuen Gehorsam.  Auch wird gelehrt, daß solcher Glaube gute Frucht und gute Werk bringen  soll und daß man müsse gute Werke tun, allerlei, so Gott geboten hat, um  Gottes Willen, doch nicht auf solche Werk zu vertrauen, dadurch Gnad für  Gott zu verdienen. Denn wir empfahen Vergebung der Sünde und Gerechtig-  keit durch den Glauben an Christum...‘“  Unter „neuem Gehorsam“‘ versteht CA VI die guten Werke des Gerecht-  fertigten als Früchte des Glaubens. Anders ausgedrückt: Die Heiligung des  Gerechtfertigten in neuen Gehorsam.  Die Antwort der CONFUTATIO darauf lautet:  „Daß im sechsten Artikel erklärt wird, es solle der Glaube gute Früchte brin-  gen, mag angenommen werden; denn der Glaube ohne Werke ist tot (Jak  2,20). Und die ganze Schrift ermahnt uns und fordert uns auf zu guten Wer-  ken... Weil sie nun aber in demselben Artikel die Rechtfertigung „allein dem  Glauben“ zuschreiben, kann dies nicht zugelassen werden. Das wäre gegen  die Wahrheit des Evangeliums, das die Werke an keiner Stelle ausschließt.  Paulus sagt ganz deutlich: Preis und Ehre und Friede sei einem jeden, der da  Gutes tut (Röm 2,10).  Artikel XX der CONFUTATIO geht darauf nochmals besonders ein. Er verwirft die refor-  matorische Behauptung, „daß nämlich die guten Werke Vergebung der Sünden nicht verdie-  nen“‘. Damit wird positiv gesagt: gute Werke verdienen Vergebung der Sünden. Freilich steht  das in Verbindung mit dem Satz aus CONFUTATIO IV: „vielmehr macht sie die Gnade  Gottes verdienstlich für das ewige Leben“ und mit dem Satz aus Artikel XX: „hiermit ver-  achtet niemand das Verdienst Christi, sondern wir wissen, daß unsere Werke selbst allein  nicht verdienstlich sind, es sei denn aus der Kraft des Verdienstes des Leidens Christi“.  Die merita Christi und die menschlichen opera meritoria werden also unmittelbar miteinan-  der verbunden. Die guten Werke des Menschen haben eine unmittelbare Heilsrelevanz: sie  sind von satisfaktorischem und meritorischem Wert.  Vgl. dazu CONFUTATIO XV: „Es ist eine irrige Annahme, wenn gesagt wird, daß die  Menschensatzungen, die zur Versöhnung Gottes und Genugtuung für die Sünde eingeführt  sind, gegen das Evangelium verstoßen.“  CONFUTATIO XVII: ‚... daß das klösterliche Leben ewiges Leben fördert und verdient,  wenn es nur angemessen gehalten wird ... Vielmehr ist es Meinung und Absicht der Kloster-  leute, nach dem Evangelium - soweit ihnen immer möglich - zu leben, auf daß sie das ewige  Leben verdienen.“Vielmehr ist CS Meinung und Absıcht der Kloster-
leute, ach dem Evangelıum SOWeilıt ıhnen iImmer möglıch eben, auf daß SIE das ewıgeen verdienen.‘‘
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Außerdem ezeugen Davıd (Ps Christus (Mit 9-  y Paulus (Röm
26) und andere, dal der err einem jeden nach seıinen Werken vergelten
wırdRechtfertigung und Heiligung  143  Außerdem bezeugen David (Ps 61,13), Christus (Mt 26,27), Paulus (Röm  2,6) und andere, daß der Herr einem jeden nach seinen Werken vergelten  wird. ... Deswegen kann niemand Freund Gottes sein, wenn er nicht Gutes  wirkt, wie sehr er auch immer glauben möge. Denn Christus sagt: Dann seid  ihr meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch geboten habe.  Grundsätzlich kann nicht gebilligt werden, daß die Rechtfertigung so oft „al-  lein dem Glauben“ zugeschrieben wird. Denn die Rechtfertigung ist doch  mehr Wirkung göttlicher Gnade und Liebe. So sagt Paulus ausdrücklich:  Wenn ich allen Glauben hätte, so daß ich Berge versetzen könnte, und doch  die Liebe nicht habe, so bin ich nichts (1Kor 13,2). Hier sagt Paulus der gan-  zen Kirche, daß der Glaube allein nicht gerecht macht. ... Das aber ist wahr:  was und wieviel wir immer tun, wir sollen sagen: Wir sind unnütze Knechte  (Lk 17,10). Denn unser Glaube lehrt, daß unsere Werke Gott dem Herrn kei-  nen Nutzen bringen und daß wir uns wegen unserer Werke nicht rühmen oder  aufblasen sollen. Vielmehr sind unsere Werke nichts, wenn man sie mit gött-  lichem Lohn vergleicht. Denn so spricht der hl. Paulus: Ich halte dafür, daß  die Leiden dieser Zeit in keinem Verhältnis stehen zu der künftigen Herrlich-  keit, die an uns offenbar werden soll (Röm 8,18). So sind der Glaube und die  guten Werke Gaben Gottes. Ihretwegen wird durch die Barmherzigkeit Gottes  das ewige Leben gegeben.“  Es ist unbedingt notwendig für den weiteren Verlauf unserer Untersu-  chung, an dieser Stelle sofort darauf zu achten, daß Glaube und gute Werke  unverbunden nebeneinander stehen (lateinischer Text: „et fides et bona opera  sunt dona Dei‘)°, also keine sachbedingte Korrespondenz zwischen ihnen  existiert! Das dürfte der entscheidende Kontroverspunkt zwischen Rom und  Wittenberg sein!  Im 4. Artikel seiner APOL, fast ausschließlich in den Abschnitten 122-  182, behandelt Melanchthon umfassend die Heiligung im Leben des gerecht-  fertigten Menschen.  Diesem Passus hat er die Überschrift gegeben:  „De Dilectione et Impletione Legis - Von der Liebe und Erfüllung des  Gesetzes  67  .  Darin führt er aus:  Die Altgläubigen insistieren vom Neuen Testament her darauf (Mt 19,17;  Röm 2,13), daß zur Rechtfertigung das Tun des Gesetzes gehört!  Melanchthon streitet nicht ab, daß wir gefordert sind, die Gebote zu hal-  ten und Liebe zu üben, aber das steht für ihn in einer anderen Relation:  „So sind der Glaube und die guten Werke Gaben Gottes“.  Der deutsche Text der APOL wird zitiert nach der von Horst Georg Pöhlmann in Gütersloh  1967 erschienenen vorzüglichen Übersetzung.  Die im Konkordienbuch beigefügte deutsche Übersetzung stammt von Justus Jonas, der sie  erst im Herbst 1531 vollendete. Sie ist eigentlich keine Übersetzung vom Lateinischen ins  Deutsche, sondern an zahlreichen Stellen eine Interpretation des lateinischen Textes: ge-  kürzt, durch eigenes Gedankengut erweitert, auf einen Hauptgedanken reduziert.Deswegen kann n1ıemand Freund (jottes se1nN, WE nıcht utes
wirkt, WIEe csehr uch immer glauben mÖöge Denn T1SLUS Sagl IDannn se1d
ihr meıne Freunde, WE ihr das (ut, Was ich uch geboten habe
Grundsätzlıch kann nıcht gebilligt werden, da dıe Rechtfertigung oft al
lein dem Glauben“ zugeschrieben wırd enn dıie Rechtfertigung ist doch
mehr Wırkung göttlıcher na und 1LJebe So sagtl Paulus ausdrücklıich:
Wenn ich allen Glauben ätte, dal; ich erge verseizen könnte, und doch
dıe 1e' nıcC habe, bın ich nıchts Kor 13.2) Hıer sagt Paulus der Sal-
ZEI1 Kırche, da der Glaube alleın N1IC gerecht MaCcCRechtfertigung und Heiligung  143  Außerdem bezeugen David (Ps 61,13), Christus (Mt 26,27), Paulus (Röm  2,6) und andere, daß der Herr einem jeden nach seinen Werken vergelten  wird. ... Deswegen kann niemand Freund Gottes sein, wenn er nicht Gutes  wirkt, wie sehr er auch immer glauben möge. Denn Christus sagt: Dann seid  ihr meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch geboten habe.  Grundsätzlich kann nicht gebilligt werden, daß die Rechtfertigung so oft „al-  lein dem Glauben“ zugeschrieben wird. Denn die Rechtfertigung ist doch  mehr Wirkung göttlicher Gnade und Liebe. So sagt Paulus ausdrücklich:  Wenn ich allen Glauben hätte, so daß ich Berge versetzen könnte, und doch  die Liebe nicht habe, so bin ich nichts (1Kor 13,2). Hier sagt Paulus der gan-  zen Kirche, daß der Glaube allein nicht gerecht macht. ... Das aber ist wahr:  was und wieviel wir immer tun, wir sollen sagen: Wir sind unnütze Knechte  (Lk 17,10). Denn unser Glaube lehrt, daß unsere Werke Gott dem Herrn kei-  nen Nutzen bringen und daß wir uns wegen unserer Werke nicht rühmen oder  aufblasen sollen. Vielmehr sind unsere Werke nichts, wenn man sie mit gött-  lichem Lohn vergleicht. Denn so spricht der hl. Paulus: Ich halte dafür, daß  die Leiden dieser Zeit in keinem Verhältnis stehen zu der künftigen Herrlich-  keit, die an uns offenbar werden soll (Röm 8,18). So sind der Glaube und die  guten Werke Gaben Gottes. Ihretwegen wird durch die Barmherzigkeit Gottes  das ewige Leben gegeben.“  Es ist unbedingt notwendig für den weiteren Verlauf unserer Untersu-  chung, an dieser Stelle sofort darauf zu achten, daß Glaube und gute Werke  unverbunden nebeneinander stehen (lateinischer Text: „et fides et bona opera  sunt dona Dei‘)°, also keine sachbedingte Korrespondenz zwischen ihnen  existiert! Das dürfte der entscheidende Kontroverspunkt zwischen Rom und  Wittenberg sein!  Im 4. Artikel seiner APOL, fast ausschließlich in den Abschnitten 122-  182, behandelt Melanchthon umfassend die Heiligung im Leben des gerecht-  fertigten Menschen.  Diesem Passus hat er die Überschrift gegeben:  „De Dilectione et Impletione Legis - Von der Liebe und Erfüllung des  Gesetzes  67  .  Darin führt er aus:  Die Altgläubigen insistieren vom Neuen Testament her darauf (Mt 19,17;  Röm 2,13), daß zur Rechtfertigung das Tun des Gesetzes gehört!  Melanchthon streitet nicht ab, daß wir gefordert sind, die Gebote zu hal-  ten und Liebe zu üben, aber das steht für ihn in einer anderen Relation:  „So sind der Glaube und die guten Werke Gaben Gottes“.  Der deutsche Text der APOL wird zitiert nach der von Horst Georg Pöhlmann in Gütersloh  1967 erschienenen vorzüglichen Übersetzung.  Die im Konkordienbuch beigefügte deutsche Übersetzung stammt von Justus Jonas, der sie  erst im Herbst 1531 vollendete. Sie ist eigentlich keine Übersetzung vom Lateinischen ins  Deutsche, sondern an zahlreichen Stellen eine Interpretation des lateinischen Textes: ge-  kürzt, durch eigenes Gedankengut erweitert, auf einen Hauptgedanken reduziert.[)as ber ist wahr
W ds> Uun! wıievıiel WIr immer (un, WITr sollen Wır sınd unnutze Knechte
(LKK Denn (Glaube lehrt, dalß UNsSCIC Werke ott dem Herrn ke1l-
NEeN Nutzen bringen und da WIT UunNsg uUuNseICI er‘! nıcht rühmen der
aufblasen sollen Vielmehr sınd uUunsere er! nıchts, WENN INan S1e mıt gOtt-
lıchem ohn vergleıicht. Denn spricht der hl Paulus: Ich aTuUr, dalß
dıe Leıden dieser eıt In keinem Verhältnis stehen der künftigen Herrlich-
keıt, dıe uUunNs offenbar werden soll (Röm 5,18) SO sınd der Glaube und die

Werke en (jottes Ihretwegen wırd durch dıe Barmherzigkeıt (jottes
das ew1ge Leben gegeben.

Es 1st unbedingt notwendıiıg für den weıteren Verlauf uUuNseICI Untersu-
chung, dieser Stelle sofort darauf achten, daß (Glaube und gute er
unverbunden nebene1lınander stehen (lateinıscher ext eı es el bona
Ssunt dona Dei1‘‘)°, also keiıne sachbedingte Korrespondenz zwıschen ihnen
exIistiert! Das dürfte der entscheidende Kontroverspunkt zwıschen Rom und
Wiıttenberg se1in!

Im Artıkel se1lner OL fast ausschließlic in den Abschnıiıtten ET
182, behandelt Melanc  on umfassend dıe Heılıgung 1mM en des erecht-
fertigten Menschen.

IDiesem Passus hat CI dıe Überschrift egeben:
AJ Diılectione el Impletione eg1S Von der 1e und üllung des

Gesetzes66’/

Darın Au  N

DIe Altgläubigen insıistieren VO Neuen lestament her darauf (Mit 19, LE
Röm Z 3: daß ZUr Rechtfertigung das JIun des (jesetzes gehört!

Melanc  on streıtet nıcht ab, daß WITr gefordert sınd, dıe (Jebote hal-
ten und 1e üben, aber das steht ür ıhn in einer anderen Relatıon:

N0 sınd der Glaube und die gueren Gjottes‘®.
\DISE eutsche lext der POL wird ıtıert ach der VON Horst eorg Pöhlmann in Gütersloh
967 erschienenen vorzüglichen Übersetzung.
DIie iIm Konkordienbuc. beigefügte eutsche Übersetzung Stammıt VON Justus Jonas, der s$1e
erst 1m Herbst a vollendete. S1ı1e ist eigentlich keine Übersetzung VO! Lateinischen INns
eutsche, sondern zahlreichen Stellen eine Interpretation des lateinıschen lextes: DC-
kürzt, UrcC eigenes Gedankengut erweıtert, auf einen Hauptgedanken reduziert.
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.„„Weıl ber der (laube den e1s miıt sıch bringt und en in den
Herzen cchafft (parıt vitam In cordıbus), ist notwendig, daß
geistliıche egungen In den Herzen hervorbringt necesse est, quod parıat SPI-
rıtuales In cordıbus).144  Armin-Ernst Buchrucker  „Weil aber der Glaube den Hl. Geist mit sich bringt und neues Leben in den  Herzen schafft (parit novam vitam in cordibus), ist es notwendig, daß er  geistliche Regungen in den Herzen hervorbringt (necesse est, quod pariat spi-  rituales motus in cordibus). ... Nachdem wir also durch den Glauben gerecht-  fertigt und erneuert sind, beginnen wir Gott zu fürchten, zu lieben und von  ihm Hilfe zu erwarten, ihm zu danken, zu preisen und ihm zu gehorchen in  Bedrängnissen. Wir beginnen auch, die Nächsten zu lieben, weil die Herzen  geistliche und heilige Regungen in sich haben. Das kann nur geschehen,  nachdem wir durch den Glauben gerechtfertigt sind und erneuert den Heili-  gen Geist empfangen. Erstens, weil das Gesetz nicht vollbracht werden kann  ohne Christus. Ebenso kann das Gesetz nicht erfüllt werden ohne den  Hl. Geist (Item lex non potest fieri sine spiritu sancto).“  Abschn. 125f  Der Hl. Geist wiederum wird nicht empfangen durch Werke, sondern  durch den Glauben!  Das Gesetz für sich genommen klagt den Menschen kontinuierlich an und  zeigt ihm den zürnenden Gott!  Gott wird erst Gegenstand der Liebe für den Menschen, wenn dieser  durch den Glauben die göttliche Barmherzigkeit ergriffen hat.  Die weltlichen Werke (die äußerlichen Gesetzeswerke) können ohne  Christus und ohne den Hl. Geist erfüllt werden®, nicht aber die Liebesakte  des Herzens zu Gott („affectus cordis erga Deum, qui praecipiuntur in prima  tabula‘ Abschn. 130)°.  Christus vergibt uns im Rechtfertigungsgeschehen nicht nur unsere Sün-  den, er schenkt uns auch den Hl. Geist. Die Folge davon ist, daß wir das Ge-  setz erfüllen können: „Quare non potest lex vere fieri nisi accepto spiritu  sancto per fidem““'° (Abschn. 132).  Dem geht allerdings etwas voraus: Gott zeigt unseren Herzen die Schmut-  zigkeit und die Macht der Sünde auf (Deus ostendit cordibus nostris immun-  ditiem nostram et magnitudinem peccati). Dadurch bewirkt er in uns, daß wir  begreifen, daß wir von jeglicher Gesetzeserfüllung weit entfernt sind; daß wir  Gott nicht fürchten; daß wir nicht fest glauben, daß wir von Gott umsorgt  sind; daß Gott verzeiht und erhört! Wenn wir aber dann das Evangelium ge-  hört haben und aufgrund des Glaubens durch die Sündenvergebung aufge-  richtet werden, empfangen wir den HIl. Geist, „ut iam recte de Deo sentire  possimus, et tjmere Deum et credere er etc:“ (Abschn. 135):.  vgl. CA und APOL XVIII.  „Die Liebesakte des Herzens zu Gott, die auf der ersten Tafel (des Dekalogs) vorgeschrieben  werden, können nicht ohne den HI. Geist erfüllt werden.“  10  „Deshalb kann das Gesetz letztlich (in Wirklichkeit) nicht erfüllt werden außer nach Emp-  fang des Hl. Geistes durch den Glauben.“  11  „... daß wir dann richtig über Gott denken können, Gott fürchten und ihm glauben usw.“  Man beachte, auf welch besondere Weise er hier die Verkündigung von Gesetz und Evange-  lium übt.Nachdem WITr also uUurc den Glauben gerecht-
fertigt un! erneuert SINd, beginnen WITr otft fürchten, l1ıeben Uun! VON

ıhm Hılfe erwarten, ıhm danken, preisen und ıhm gehorchen In
Bedrängnissen. Wır begınnen auch, dıe AaCcCNsten lıeben, weil dıe Herzen
geistlıche und heilıge egungen In sıch haben Das kann NUr geschehen,
nachdem WIT Urc den Glauben gerechtfertigt sınd und erneuerTttT den €111-
SCH e1s empfangen. Erstens, we1l das (jesetz nıcht vollbracht werden kann
hne T1S{US Ebenso kann das (Gesetz N1IC erfüllt werden hne den

e1s em lex NO  — potest fer] sıne spırıtu sancto).“ Abschn LOST.

Der (jelst wıederum wırd nıcht empfangen Urc erke, sondern
Ür den auDen

I)as (Gjesetz für sıch klagt den Menschen kontinulerlich und
zeıgt ıhm den zürnenden (Gjott!

(jott wırd erst Gegenstand der L1€e: für den Menschen, WE dieser
Mrc den Glauben dıie göttlıche Barmherzigkeıt ergriffen hat

DIie weltlıchen er dıe auberlıiıchen Gesetzeswerke) können ohne
Chrıistus und ohne den (ije1lst rfüllt werden‘®, nıcht aber dıie Liebesakte
des Herzens Gott („affectus cordıs CIa Deum, quı praecıpiıuntur In prıma
tabula‘ Abschn

Chrıstus verg1bt uns 1im Rechtfertigungsgeschehen nıcht [1UT UNsSCIC SÜün-
den, ST chenkt unNns auch den Ge1lst \DITS olge davon Ist, daß WIT das Ge-
SEeIZ rfüllen können: „Quare 1910)8| potest lex VOIEe Her1 N1S1 aCCePLO spiırıtu
SAanCTIO PCI fidem‘‘!© Abschn 32)

Dem geht allerdings eIwas VOTausSs (jott ze1gt unNnseren Herzen die Schmut-
zıgkeıt und dıie AC; der un! autf eus Ostendit cordıbus nOostrIis iImmun-
dıtiıem NOsStram el magnıtudınem peccatı). Dadurch ewirkt in UNs, daß WIT
begreıfen, da WIT VON jeglıcher Gesetzeserfüllung we1lt entfernt SINd: dalß WITr
(jott nıcht fürchten: daß WITr nıcht Test glauben, daß WITr VON (Cjott umsorgt
SInd; daß (jott verzeıht und erhört! Wenn WITr aber dann das Evangelıum SC-
höÖört en und aufgrund des auDens Uurc dıe Sündenvergebung aufge-
richtet werden, empfangen WITr den Gelist, „ut 1am de Deo sentire
PDOSSIMUS, el tjmere IDeum ei credere e1 etc  .. Abschn 135)

vgl und POL
„Dıie Liebesakte des erzens Gott, die auf der ersten aile (des Dekalogs) vorgeschrieben
werden, können nıcht hne den Geist rfüllt werden.“
„‚Deshalb ann das Gesetz letztlich (ın Wırklıchkeıit) NIC erfüllt werden außer ach Emp-
fang des (jelstes uUrc den Glauben.“

daß WITr ann ıchtig ber ott denken können, ;ott uUurchten und ihm glauben USW.  _
Man beachte, auf WEIC besondere Weıise 1er die Verkündıgung Von Gesetz un! vange-
lı1um übt.
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Das Zusammengehören VON Rechtfertigung und Heıilıgung ıpfelt dann ıIn

Abschn 140 in einem ersten entscheidenden Satz
.„„‚Deinde nNON HOC tantum docemus, quomodo fer1 lex possıit; sed et1am

quomodo Deo placeat, 61 quı1d HE: videlicet NONMN qula leg1 satısfacl1amus sed

qu1a In Christo.“
(„Ferner lehren WITr nıcht 1Ur dıes, WwIe das (Gjesetz erfüllt werden kann, SOIN-

ern außerdem, WwI1e ott gefällt, WENN vollbracht wiırd, nämlıch nicht,
we1l WITr dem (Gjesetz Genüge eısten können, sondern we1l WITr ıIn Christus
SInd.‘)

„„.Constat LQ&itur NOSLFOS requıirere bona opera  u!12 Diesen Satz fügt elan-
chthon dann In Abschnıiıtt 141 HINZU: Es ist unmöglıch, daß dıe 1e' (jottes
VO (CGlauben losgeriıssen werden ann Denn ute Christus kommt InNnan

Au Vater und nach Empfang der Sündenvergebung lıeben WIT ihn, w1e Jo-
hannes ‚„„Wır lıeben ıhn, we1l CI uns zuerst gelıebt Hhatı- Das bedeutet,
daß der (Glaube vorgeht und cdıe 1€ 01g CSMa s1ignificat praecedere b  em,
SEqul dilectionem‘).

DiIie 1€! gehö olglıc nıcht zZum Rechtfertigungsprozeß als eda1n-
gSUuNg, als Vor-Bedingung; auch nıcht als Präparatıon. S1ie wırd auch nıcht
operatıVv eingebracht und geht nıcht 1n das Verdienst Christı mıt eın S1e wırd
VO Verdienst Christi nıcht umfangen und für die Rechtfertigung „tauglıch”
gemacht! In diese Rıchtung hiıneın kann gedeutet werden der Satz aus

CONFUTATIO WITLr WI1Issen, daß uUuNseTEe er selbst alleın nıcht
verdienstlich sınd, CS sSe1 denn N der Kraft des Verdienstes des Leıdens
(SHhisti Aus den Wirkungen des aubens klauben (excerpunt) dıie Gegner
1Ur dıe 1 heraus und lehren, daß SIC rechtfertigt. Damıt Ookumentieren
s1e, daß S1e 1Ur das Gesetz lehren C lehren S1e vorher pr1us), daß WITr dıe
Sündenvergebung urc den Glauben empfangen. ıC lehren sS1e VO Miıtt-
ler Chrıstus, dalß WITr einen gnädıgen (jott Chriıstı wıllen aben, sondern

HUHHNSCFOT 1e wıllen Abschn 45) Wır können In diesem en dem
Gesetz nıcht Genüge leiısten, auch nıcht Ürec dıie 1ebe, we1l dıe feıischliche
Natur nıcht aufhört, böse Leiıdenschaften hervorzubringen, WE auch der HI
Gjelst ıhnen in uns Wıderstand eıistet. Für dıe Gerechtfertigten gılt lebenslang

13das „sSımul Justus et DECCAtOT: das „Justus 1n SDC 1ın
Nun könnte 6S allerdings SeEIN, daß jemand in 7 weiıfel tellt, ob i1hm die

Sünden Chrıstı wiıllen wirklıch vergeben worden SINd. Mıt dieser nIra-
gestellung würde SI Chrıistus entehren, we1ıl ST dann dıe eigene un für
orößer und wıirksamer hält als den 10d und dıe Verheibung Christi

Und WeCI meınt, E3 erlange dıie Sündenvergebung deshalb, enl (S1. 16
entehrt Chrıistus. DIe Sündenvergebung wird Ure den Glauben empfangen,
wenngleıch dıe Jjebe. das Bekenntnis und andere gule Früchte „SequIl

‚ES steht er fest, daß die Unsrigen gule er verlangen.“
13 „gerecht und Sünder zugleich“‘ „gerecht In der Hoffnung/ıin der ukunft/dereinst Sünder

In der ache/1in der irdıschen, menschlıchen Realıtät.““
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debeant Quare (Chrıstus) 11OMN HOC vult, quod Fructus Ilı sınt pretium, sınt
propitiatio, ropter UQUamn detur rem1sSs10 peCCatlorum, UUaC reconcıliet NOS

Deo*‘‘!* Abschn 55)
Weıl Chrıistus nıcht aufhört, Miıttler se1n, „PDOSIqu renovatı SUMUS’”,

irren diejenıgen miıt ihrer Behauptung, Chrıistus habe 1Ur dıe „prıma oratia”
verdient, WITr müßten danach ıhm 1r UNsSseIcCc Gesetzeserfüllung gefallen,
na mererl vitam aeternam  6615 Abschn 62) Wenn dıe Wiıedergeborenen
späater merken sollten, dal3 S1e der Gesetzeserfüllung angenehm se1in WCI -

den, W alllı ware dann das (jewlssen gewı1ß, (jott efallen, we1l WIT doch
nıe dem (jesetz Genüge eısten können Abschn 164) Überdies entehrt
den Priester Jesus Chrıstus, WECNN eiıner meınt, f Nal schon erecht und AaNSC-
nehm der eigenen Gesetzeserfüllung wıllen K Nec intellıg1 potest, YJUO-
mMOdo ıngl Nomo lustus CSSC Deo, excluso propıitiatore ei
mediatore Christo‘‘!® Abschn 65)

e]1 ist VONN exıistentieller Bedeutung für den Menschen, auch für den
Gerechtfertigten, dal das göttlıche (Gjesetz ıhn immer anklagt in seinem zeıtl1ı-
chen irdiıschen en Melanc  on spezıfizlert dies sehr realıstisch:

‚„‚Denn WCI lıebt genügen der WeTr fürchtet genügen Wer steht mıt
genügen Geduld dıie VO  — ott auferlegten Drangsale durch? Wer zweifelt
N1IC oft, ob die menschlıchen Belange (res humanae) VON Gottes Ratschluß
der VO Zufall reglert werden ‘ Wer zweiıfelt nıcht oft, ob VON ;ott erhört
wıird? Wer argert sıch nıcht oft, dal3 dıie (Gottlosen mehr uCcC haben als die
Frommen, daß dıe Frommen VOIN den (Gjottlosen unterdrückt werden? Wer le1-
stet seinem eruf Genüge” Wer hebt seinen Nächsten WwI1Ie sıch elbst? Wer
wırd NIC: gereizt VOI der Beglerde (concupiscentia)??“‘ (Abschn. 16/)

In dieser uUNsSscCICTI Schwac  eıt auc als In Christus gerechtfertigt siımul
ustus) bleıibt immer dıie un: (et peccator), weıl der ensch lebenslang „1m
Fl  h“ bleibt uch dieses ‚„Der ensch bleibt immer in der ünde  o Spezl-
fizıert Melanc  on

„Das Fleisch mi1ßtraut Gott, vertraut den augenblıcklichen ütern, sucht
menschlıche Hılfe 1mM Notfall, auch den Wıllen Gottes, 1e die
Drangsale, die ertragen mMu des Befehles Gottes willen, zweiıflfelt

(Gottes Barmherzigkeıt USW. SC  n
ber dann kommt der theolog1ısc realex1istente Satz „Cum alıbus

affectibus luctatur spirıtus Aanctus In cCordıbus, ut COS reprimat mortificet,
eft inferat spiırıtuales Der HI Gelst rıngt mıt olchen Leıden-

‚. und andere gule Früchte folgen müuüssen. Deshalb 111 T1SCUS NIC: daß jene Früchte
eiIn Ösege! SIınd, eiıne Versöhnung sınd, deretwillen dıe Sündenvergebung gegeben
wiırd, die Ul mıt ott versöhnt.“

15 > Miıttler se1N, achdem WIr ernNeuerTT sınd, irren diejenigen mıiıt ihrer Behauptung, Chrı-
STUS habe UTr die erste na verdient, WIr müßten danach iıhm UrC| uUuNseTe Gesetzeser-
füllung gefallen und das ewı1ge en verdienen.“‘
„„Man ann nıcht begreifen, WI1Ie eın ensch sıch einbılden kann, VOT ott gerecht se1in

Ausschluß des Versöhners und ers T1Stus  ..
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schaften in den Herzen, S1e zurückzudämmen und Oöten, und NCUC

geistlıche egungen einzusenken‘“ Abschn. 170).
Es i1st sehr beeindruckend, daß Melanc  on In einem Nebensatz 1mM Rah-

men der aktıv werdenden Heılıgung schre1bt:

E deC incoha implet10 leg1s placeat propter 1Gn ei quod propter fidem
NON imputetur hoc, quod ees impletion1 leg1s diıese angefangene
Gesetzeserfüllung gefällt des CGlaubens wıllen und daß des aubDens
wıllen das nıcht zugerechnet wırd, Was der Gesetzeserfüllung mangelt)”.
SC.  n

Man ann aum das untrennbare essentielle Zusammengehören VOIl

Rechtfertigung und Heıilıgung besser ZuU Ausdruck bringen, als CS elan-
chthon dieser Stelle tut!!®

Wır mussen noch auf ein1ıge Stellen In POL eingehen, dıe sıich nıcht
innerhalb des Abschnıiıttes DE Dılectione ef Impletione I.ßgl .. finden

Da sınd zunächst dıe Abschnıiıtte 109 bıs 116. in denen sıch Melanc  on
eXpressI1Ss verbıs mıt der ‚fıdes formata‘® auseinandersetzt, '” VOoN der dıe Alt-
gläubıgen behaupten, die Rechtfertigung MUSSeE VON hr/ HFG sS1e empfangen
werden, das Gr S1e gestehen dem Glauben dıe Rechtfertigung UTr

der J1e wıllen
„„‚Wenn der Glaube die Sündenvergebung der Lıebe wiıllen empfängt, wiıird
dıe Sündenvergebung immer ungew1ß se1nN, we1l WITr nıe sovıel lıeben, wievıiel
WIT müßten. Letztlich l1eben WIT NUL, WEeNnNn dıie Herzen geW1 glauben, daß
uns dıie Sündenvergebung geschenkt worden istRechtfertigung und Heiligung  147  schaften in den Herzen, um sie zurückzudämmen und zu töten, und um neue  geistliche Regungen einzusenken“ (Abschn. 170).'  Es ist sehr beeindruckend, daß Melanchthon in einem Nebensatz im Rah-  men der aktiv werdenden Heiligung schreibt:  „...haec incoha impletio legis placeat propter fidem, et quod propter fidem  non imputetur hoc, quod deest impletioni legis (... diese angefangene  Gesetzeserfüllung gefällt um des Glaubens willen und daß um des Glaubens  willen das nicht zugerechnet wird, was der Gesetzeserfüllung mangelt)“.  (Abschn.177).  Man kann kaum das untrennbare essentielle Zusammengehören von  Rechtfertigung und Heiligung besser zum Ausdruck bringen, als es Melan-  chthon an dieser Stelle tut!!®  Wir müssen noch auf einige Stellen in APOL IV eingehen, die sich nicht  innerhalb des Abschnittes „De Dilectione et Impletione Legis“ finden.  Da sind zunächst die Abschnitte 109 bis 116, in denen sich Melanchthon  expressis verbis mit der „fides formata‘‘ auseinandersetzt,!? von der die Alt-  gläubigen behaupten, die Rechtfertigung müsse von ihr/ durch sie empfangen  werden, das heißt, sie gestehen dem Glauben die Rechtfertigung nur zu um  der Liebe willen:  „Wenn der Glaube die Sündenvergebung um der Liebe willen empfängt, wird  die Sündenvergebung immer ungewiß sein, weil wir nie soviel lieben, wieviel  wir müßten. Letztlich lieben wir nur, wenn die Herzen gewiß glauben, daß  uns die Sündenvergebung geschenkt worden ist. ... Wir sagen, daß die Liebe  dem Glauben folgen muß. ... Jedoch ist darum nicht die Meinung vertretbar,  daß wir durch das Vertrauen auf diese Liebe oder um dieser Liebe willen die  Sündenvergebung und Versöhnung empfangen, gleichwie wir nicht die Sün-  denvergebung empfangen um anderer nachfolgender Werke willen, sondern  allein durch den Glauben . ... Er könnte mit besserem Recht die angenehm  machende Gnade (gratia gratum faciens) genannt werden, als seine nachfol-  gende Wirkung (effectus), nämlich die Liebe.“  17 Schon Augustin hat in seinen Retractationes I 19,3 vortrefflich fixiert: „Alle Gebote Gottes  werden erfüllt, wenn verziehen wird, was nicht erfüllt wird‘“. Er fordert also den Glauben,  der glaubt, daß wir Gott um Christi willen gefallen, und nicht die Werke an und für sich  wertvoll sind, die gefallen mögen. Die durch den Glauben Wiedergeborenen erkennen im  Hl. Geist, „quod procul a perfectione legis absimus‘‘ (Abschn. 172 und 175).  18  vgl. Martens („Die Rechtfertigung des Sünders ...‘) S. 53: „Zusammengefaßt werden ‚ob-  jektiver’ Inhalt und Erfahrungsdimension der Rechtfertigung unter der Konzeption des neu-  en Lebens; dies ist für das Verständnis der Schilderung des Rechtfertigungsgeschehens vor  allem in der Apologie von zentraler Bedeutung.”  Für Melanchthon ist der Glaube in seiner geistgewirkten Lebendigkeit „fides efficax‘‘! Die  Werke des Gerechtfertigten haben - im Gegensatz zur CONFUTATIO - ihre Existenz in  Abhängigkeit vom Glauben!  19  Die „fides formata‘“ ist im Unterschied zur „fides informis‘, dem Glauben ohne Liebe, der  Glaube, der in der Liebe lebendig ist.Wır SCH;, daß dıe 1e'
dem Glauben folgen mußRechtfertigung und Heiligung  147  schaften in den Herzen, um sie zurückzudämmen und zu töten, und um neue  geistliche Regungen einzusenken“ (Abschn. 170).'  Es ist sehr beeindruckend, daß Melanchthon in einem Nebensatz im Rah-  men der aktiv werdenden Heiligung schreibt:  „...haec incoha impletio legis placeat propter fidem, et quod propter fidem  non imputetur hoc, quod deest impletioni legis (... diese angefangene  Gesetzeserfüllung gefällt um des Glaubens willen und daß um des Glaubens  willen das nicht zugerechnet wird, was der Gesetzeserfüllung mangelt)“.  (Abschn.177).  Man kann kaum das untrennbare essentielle Zusammengehören von  Rechtfertigung und Heiligung besser zum Ausdruck bringen, als es Melan-  chthon an dieser Stelle tut!!®  Wir müssen noch auf einige Stellen in APOL IV eingehen, die sich nicht  innerhalb des Abschnittes „De Dilectione et Impletione Legis“ finden.  Da sind zunächst die Abschnitte 109 bis 116, in denen sich Melanchthon  expressis verbis mit der „fides formata‘‘ auseinandersetzt,!? von der die Alt-  gläubigen behaupten, die Rechtfertigung müsse von ihr/ durch sie empfangen  werden, das heißt, sie gestehen dem Glauben die Rechtfertigung nur zu um  der Liebe willen:  „Wenn der Glaube die Sündenvergebung um der Liebe willen empfängt, wird  die Sündenvergebung immer ungewiß sein, weil wir nie soviel lieben, wieviel  wir müßten. Letztlich lieben wir nur, wenn die Herzen gewiß glauben, daß  uns die Sündenvergebung geschenkt worden ist. ... Wir sagen, daß die Liebe  dem Glauben folgen muß. ... Jedoch ist darum nicht die Meinung vertretbar,  daß wir durch das Vertrauen auf diese Liebe oder um dieser Liebe willen die  Sündenvergebung und Versöhnung empfangen, gleichwie wir nicht die Sün-  denvergebung empfangen um anderer nachfolgender Werke willen, sondern  allein durch den Glauben . ... Er könnte mit besserem Recht die angenehm  machende Gnade (gratia gratum faciens) genannt werden, als seine nachfol-  gende Wirkung (effectus), nämlich die Liebe.“  17 Schon Augustin hat in seinen Retractationes I 19,3 vortrefflich fixiert: „Alle Gebote Gottes  werden erfüllt, wenn verziehen wird, was nicht erfüllt wird‘“. Er fordert also den Glauben,  der glaubt, daß wir Gott um Christi willen gefallen, und nicht die Werke an und für sich  wertvoll sind, die gefallen mögen. Die durch den Glauben Wiedergeborenen erkennen im  Hl. Geist, „quod procul a perfectione legis absimus‘‘ (Abschn. 172 und 175).  18  vgl. Martens („Die Rechtfertigung des Sünders ...‘) S. 53: „Zusammengefaßt werden ‚ob-  jektiver’ Inhalt und Erfahrungsdimension der Rechtfertigung unter der Konzeption des neu-  en Lebens; dies ist für das Verständnis der Schilderung des Rechtfertigungsgeschehens vor  allem in der Apologie von zentraler Bedeutung.”  Für Melanchthon ist der Glaube in seiner geistgewirkten Lebendigkeit „fides efficax‘‘! Die  Werke des Gerechtfertigten haben - im Gegensatz zur CONFUTATIO - ihre Existenz in  Abhängigkeit vom Glauben!  19  Die „fides formata‘“ ist im Unterschied zur „fides informis‘, dem Glauben ohne Liebe, der  Glaube, der in der Liebe lebendig ist.Jedoch ist darum nıcht dıe Meınung vertretbar,
daß WIT ÜUurc das Vertrauen auf diese LuJebe oder dieser 1€' wiıllen die
Sündenvergebung und Versöhnung empfangen, gleichwıe WIT nıcht die SÜn-
denvergebung empfangen anderer nachfolgender er‘ willen, sondern
alleın UrC| den GlaubenRechtfertigung und Heiligung  147  schaften in den Herzen, um sie zurückzudämmen und zu töten, und um neue  geistliche Regungen einzusenken“ (Abschn. 170).'  Es ist sehr beeindruckend, daß Melanchthon in einem Nebensatz im Rah-  men der aktiv werdenden Heiligung schreibt:  „...haec incoha impletio legis placeat propter fidem, et quod propter fidem  non imputetur hoc, quod deest impletioni legis (... diese angefangene  Gesetzeserfüllung gefällt um des Glaubens willen und daß um des Glaubens  willen das nicht zugerechnet wird, was der Gesetzeserfüllung mangelt)“.  (Abschn.177).  Man kann kaum das untrennbare essentielle Zusammengehören von  Rechtfertigung und Heiligung besser zum Ausdruck bringen, als es Melan-  chthon an dieser Stelle tut!!®  Wir müssen noch auf einige Stellen in APOL IV eingehen, die sich nicht  innerhalb des Abschnittes „De Dilectione et Impletione Legis“ finden.  Da sind zunächst die Abschnitte 109 bis 116, in denen sich Melanchthon  expressis verbis mit der „fides formata‘‘ auseinandersetzt,!? von der die Alt-  gläubigen behaupten, die Rechtfertigung müsse von ihr/ durch sie empfangen  werden, das heißt, sie gestehen dem Glauben die Rechtfertigung nur zu um  der Liebe willen:  „Wenn der Glaube die Sündenvergebung um der Liebe willen empfängt, wird  die Sündenvergebung immer ungewiß sein, weil wir nie soviel lieben, wieviel  wir müßten. Letztlich lieben wir nur, wenn die Herzen gewiß glauben, daß  uns die Sündenvergebung geschenkt worden ist. ... Wir sagen, daß die Liebe  dem Glauben folgen muß. ... Jedoch ist darum nicht die Meinung vertretbar,  daß wir durch das Vertrauen auf diese Liebe oder um dieser Liebe willen die  Sündenvergebung und Versöhnung empfangen, gleichwie wir nicht die Sün-  denvergebung empfangen um anderer nachfolgender Werke willen, sondern  allein durch den Glauben . ... Er könnte mit besserem Recht die angenehm  machende Gnade (gratia gratum faciens) genannt werden, als seine nachfol-  gende Wirkung (effectus), nämlich die Liebe.“  17 Schon Augustin hat in seinen Retractationes I 19,3 vortrefflich fixiert: „Alle Gebote Gottes  werden erfüllt, wenn verziehen wird, was nicht erfüllt wird‘“. Er fordert also den Glauben,  der glaubt, daß wir Gott um Christi willen gefallen, und nicht die Werke an und für sich  wertvoll sind, die gefallen mögen. Die durch den Glauben Wiedergeborenen erkennen im  Hl. Geist, „quod procul a perfectione legis absimus‘‘ (Abschn. 172 und 175).  18  vgl. Martens („Die Rechtfertigung des Sünders ...‘) S. 53: „Zusammengefaßt werden ‚ob-  jektiver’ Inhalt und Erfahrungsdimension der Rechtfertigung unter der Konzeption des neu-  en Lebens; dies ist für das Verständnis der Schilderung des Rechtfertigungsgeschehens vor  allem in der Apologie von zentraler Bedeutung.”  Für Melanchthon ist der Glaube in seiner geistgewirkten Lebendigkeit „fides efficax‘‘! Die  Werke des Gerechtfertigten haben - im Gegensatz zur CONFUTATIO - ihre Existenz in  Abhängigkeit vom Glauben!  19  Die „fides formata‘“ ist im Unterschied zur „fides informis‘, dem Glauben ohne Liebe, der  Glaube, der in der Liebe lebendig ist.Er könnte miıt besserem ec dıe angenehm
machende naı (gratia gratum facıens) genannt werden, als seine nachfol-
gende Wırkung (effectus), nämlıch dıe Liebe.‘“

on Augustin hat In seinen Retractationes 19,3 vortreiftlic fixiert: „Alle Gebote Gottes
werden rfüllt, WEeNn verziehen wird, Was N1IC erfüllt wırd"" Er ordert Iso den Glauben,
der glaubt, daß WITr ott Christi wıllen gefallen, und N1IC die erl und für sıch
wertvo. sınd, die gefallen mOgen. DIe uUurc den Glauben Wiıedergeborenen erkennen 1im

Geist, „quod procul perfectione eg1s absımus““ Abschn E und 75)
18 vgl Martens (DIe Rechtfertigung des Sünders „Zusammengefaßt werden ‚ob-

jektiver’ Inhalt und Erfahrungsdimension der Rechtfertigung er der Konzeption des NEUÜU-

ensS; 1e6$ ist für das Verständnıiıs der Schilderung des echtfertigungsgeschehens VOT
em In der Apologıe VoN zentraler Bedeutung.”
Für Melanc  on ist der Glaube in seiner geistgewirkten Lebendigkeıt ‚fıdes efficax*‘! DIie
er des Gerechtfertigten en 1m Gegensatz ZUT CONFUTATIO ihre Existenz In
Abhängıigkeıt VO' auben
DIie „‚Tıdes formata‘ ist 1m Unterschie: ZUT ‚Tıdes inform1s‘‘, dem Glauben hne 1ebe, der
Glaube, der in der 1e| lebendig ist
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Und ZU Artıkel der DE fıde et bon1ıs operibus‘‘)“® schreıbt
Melanc  on in der POL: es bısher diesem ema Ausgeführte reSsSu-
mıierend:

„„‚Im übrıgen en WIT ben hinreichend gezelgt, daß WIT glauben, daß dıie
Werke notwendigerwelse dem CGlauben nachfolgen mUussen. Denn ‚WIr

setizen das (Gjesetz N1ıC außer Kraft‘, sagtl Paulus, ‚sondern WIT sefzen in
Kraft‘, we1l WIT mıt dem Glauben den ( empfangen; notwendıigerwel-

olg dıe Gesetzeserfüllung nach, durch die sogle1ic die Jebe., dıe Geduld,
die Keuschheit und andere Früchte des (Gje1istes wachsen.‘‘' (Abschn. I3}

Im Vergleich mıt der CONFUTATIO sıch Melanc  on ın der
APOL SallZ klar VO der re der Altgläubigen abh!

Im (Grunde geht 6S el L1UT das eine Problem Welchen Stellenwer:'
en dıe er des Menschen 1mM Rechtfertigungsprozeß”? er In Artıkel
I 5 noch In Artıkel V1 und auch nıcht in Artıkel werden dıie Iheologen
der CONFUTATIO CUuuIC. Wäds dıie Justificatio homiınıs erı W1e In
Artıkel MN ADIe Messe‘*.

Wır lesen dort ARS ist oben ausreichend erklärt, dalß WITr SCSPIO-
chen nıcht UNC. den (GJlauben, sondern UNrC. die 1€e. gerechtfertigt WEeTI-

den Und WE ın der eılıgen Schriuft steht, da INan urc den Glauben O>
rechtfertigt wırd, ıst dieses doch VON dem lebendigen Glauben, der Urc
dıe 131e wiırkt, verstehen Gal 5,6) Die Rechtfertigung geschieht doch
nıcht Urc den Glauben: denn der Glaube 1st doch e1in Überzeugtsein VON

dem, W dSs 111all rhofft ED
Der Empfang der nas ist damıt VO menschlichen ırken nıcht aDIOS-

bar!
ach der POL: muß dem Menschen erst eıne Sanz 1ECUC Dımension alf-

werden, dıe der HI Gelst bewirkt, damıt gute er {un annn Der
Mensch empfängt Uurc den Glauben Jesus Christus die na (jottes
und dıie Vergebung der Sünden Er 1st damıt VOT Gott gerechtfertigt und steht

VOT (jott In eliner völliıg Lage DIie Früchte dieses rechtfertigenden
aubDbens den der Geilst Ure dıe Verkündigung des Evangelıums und
dıe Darreichung der Sakramente wirkt) sSınd gule er S1e sollen und MUS-

Vom Glauben und den guten erken
vgl POL IV, Abschnitte 250 und 7037
Im „Schwabacher Artı er „„Daß olcher Glaube SE1 N1IC e1n menschlıich Werk
och Adus Kräften möglıch, sondern ist eın Gotteswerk und Gabe, die der Heilige
Ge1list Urc Tı1stum gegeben In Uuns wirket, und olcher Glaube, N1IC en loser Wahn
der Dünke] des erzens ISst, WwIıe dıie Falschgläubigen aben, sondern e1in kräftiges,
lebendiges Wesen, bringet 1e] Frucht, (ut immer uts Ott mıt oben, Danken,
Beten, redigen und Lehren, den Nächsten mıiıt L1eD, Dıienen, Helfen, Raten, en
und Leıden allerle1 Übels DIS In den (Die Bekenntnisschriften der evangelısch-lutheri1-
schen Kırche, Göttingen 1959, Seıte 59)
uch dıe „Schmalkaldıschen Artıkel“ unterscheıden eutlıc. zwıschen der Wiedergeburt
Uurc den Glauben und der daraus resultierenden ethıschen Erneuerung (op c1ıt. eıte 460)
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SCI1 geschehen. Iiese Notwendigkeıt der Werke/Früchte des Gerecht-
fertigten verdient ihm nıcht Vergebung der Sünden.“

Brunstäd schreıbt in se1lner „Theologıe der lutherischen Bekenntn1s-
schriften“ den „guten erken der Heılıgung": „Die Heıilıgung ist alsSO dıe
Auswıirkung der Rechtfertigung, nıcht uUuNseIe Reaktion darauf149  Rechtfertigung und Heiligung  sen geschehen. Diese Notwendigkeit der guten Werke/Früchte des Gerecht-  fertigten verdient ihm nicht Vergebung der Sünden.”  Brunstäd schreibt in seiner „Theologie der lutherischen Bekenntnis-  schriften‘“ zu den „guten Werken der Heiligung“: „Die Heiligung ist also die  Auswirkung der Rechtfertigung, nicht unsere Reaktion darauf ... Nicht aus  den Werken gerecht, nicht in den Werken gerecht, sondern zu guten Werken  6623  gerecht (gemacht).  Genau das hat Melanchthon in seiner APOLOGIA AUGUSTANA darge-  legt!  Nachwort:  '  Es ist erschreckend feststellen zu müssen, daß die angeblich ev.-luth.  Vertreter des Lutherischen Weltbundes, die in Zusammenarbeit mit  Vertretern der röm.-kath. Kirche eine „Gemeinsame Erklärung zur  Rechtfertigungslehre“ ausgearbeitet und inzwischen vorgelegt haben,  den in obigen Ausführungen analysierten und bis dato höchst gravieren-  den Differenzpunkten „in Sachen Rechtfertigung“ überhaupt nicht er-  wähnen und berücksichtigen!  Wissen sie nichts von dieser fundamentalen Auseinandersetzung zwi-  schen den Altgläubigen (Confutatio) und Melanchthon (Apologie) im  Kontext des Augsburger Reichstages von 1530? Haben sie dies etwa  absichtlich eliminiert?  Wissen sie nicht, daß Rom nach wie vor die Lehre von der „fides  caritate formata“ vertritt und verteidigt, zumal sie im Tridentinum (6.  Sitzung von 1547) dogmatisch ein für alle Male festgeschrieben worden  ist?  Der unverantwortbare Ausverkauf des Ev.-luth. Bekenntnisses  scheint unaufhaltsam nun auch mit Rom fortzuschreiten, nachdem mit  „Leuenberg‘“ dem Calvinismus und Unionismus bereits Tor und Tür ge-  öffnet wurden!  Kann der Schlußpunkt dieser Entwicklung überhaupt etwas anderes  A.-E.B.  als eine „Ökumene der Glaubenslosigkeit“ sein?  22 Peter Brunner macht in seinem Aufsatz ‚die Notwendigkeit des neuen Gehorsams nach dem  Augsburgischen Bekenntnis’ auf die eigentliche Bedeutung des in CA XX,29 verwendeten  lateinischen Wortes ‚parere’ aufmerksam: ‚gebären, physisch hervorbringen, erzeugen, zu  Wege bringen’ (Seite 176).  23  Seite 112;  vgl. S. 103: ‚Es geht nicht um Gerechtigkeit aus den Werken, aber um Werke aus Gerechtig-  keit.”iC aAU

den erken gerecht, nıcht In den erken gerecht, sondern erken
6673erecht (gemacht).

(jenau das hat Melanc  on In se1ner AUGUSTANA darge-
egt!

Nachwort:
EsS LSt erschreckend feststellen MUSSeEN, daß dıie angeblich ev.-Iuth

Vertreter des Lutherischen Weltbundes, dıe In Zusammenarbeit mit
Vertretern der :OÖm.-kath Kırche Ine „Gemeinsame Erklärung ZUr

Rechtfertigungslehre “ ausgearbeitet und inzwischen vorgelegt aDen,
den In obigen Ausführungen analysıerten und bis AaAto höchst gravieren-
den Differenzpunkten An Sachen Rechtfertigung “ überhaupt nıcht er-

wähnen und berücksichtigen!
Wıssen S1IEC nichts Vo  - dieser fundamentalen Auseinandersetzung ZWIL-

schen den Altgläubigen (Confutatio und Melanc.  on (Apologie) IM
Kontext des Augsburger Reichstages Von en SIC 1es eilw.
ADSIC.  ich eliminiert?

Wıssen SLEC nicht, daß Rom nach WILe VOr die re Vo  - der „fides
carıtate formata “ vertritt und verteidigt, zumal S1Ie IM Tridentinum
Sıtzung Von dogmatisch eın für alle Male festgeschrieben worden
1St?

Der unverantwortbare Ausverkauf des Ev-Iuth. Bekenntnisses
scheint unaufhaltsam NU.  > auch miıt Rom fortzuschreiten, achdem mıiıt
„Leuenberg“ dem Calviniısmus und Unionismus hereits Tor und Tür SE-
öÖffnet wurden!

Kann der Schlußpunkt dieser Entwicklung überhaupt etwas anderes
„als INe 3} Okumene der Glaubenslosigkeit” sein?

Peter Brunner macht in seinem Aufsatz ‚dıe Notwendigkeıt des Gehorsams ach dem
Augsburgischen Bekenntnis auf die eigentliche Bedeutung des in XAAX,29 verwendeten
lateinıschen ortes ‚parere’ aufmerksam: ‚gebären, physısc. hervorbringen, CIZCUSCN,
Wege bringen’ (Seite 76)

23 e1te I:L2:
vgl 103 ‚Es geht N1IC Gerechtigkeıt aus den erken, aber er'! Au Gerechtig-
keıt
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